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Verlängerungsvereinbarung zum 

Vertrag über die Erfassung, die Beförderung und den Umschlag von 
Leichtverpackungen gem. § 14 Abs. 1 VerpackG  

(BW022-2020-22LLB-229) 
 

 

zwischen 

der Landbell AG für Rückhol-Systeme, vertreten durch den Vorstand, Rheinstraße 4 

L, 55116 Mainz 

 

- im Folgenden nur „Auftraggeberin“ - 

und 

 der Stadt Karlsruhe, vertreten durch das Team Sauberes Karlsruhe (TSK), 

 Ottostraße 21, 76227 Karlsruhe 

 

- im Folgenden nur „Auftragnehmerin“ - 

 

 

Zwischen der Auftragnehmerin und der Auftraggeberin besteht ein Vertrag über die Erfassung, 

die Beförderung und den Umschlag von Leichtverpackungen gem. § 14 Abs. 1 VerpackG. 

Dieser Vertrag ist bis 31. Dezember 2022 befristet geschlossen.  

 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Parteien was folgt:  

 

1. Die Laufzeit des Vertrages wird bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.  

 

2. § 4 Abs. 3 Satz 1 des Vertrages wird mit Wirkung zum 01.01.2023 wie folgt geändert: 

„Für die Laufzeit dieses Vertrages wird der Anteil der Leichtverpackungen (inkl. 
Fehlwürfen/Sortierresten) am Sammelgemisch, der auf die dualen Systeme entfällt, mit 
einem Wert gem. der gemeinsamen Sortieranalyse auf Mengenbasis 2022 von  

 
11.137 t/a 

 
festgelegt.“ 
 
 

3. § 5 Abs. 5 des Vertrages wird mit Wirkung zum 01.01.2023 wie folgt geändert: 

„Die Auftraggeberin ist verpflichtet, für das Jahr 2023 einen Kostenanteil in Höhe Ihres 
Planmengenanteils an LVP für 11.137 Tonnen/ a an der Vergütung nach § 13 Abs. 1 zu 
tragen.“ 
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4. § 5 Abs. 6 des Vertrages wird mit Wirkung zum 01.01.2023 wie folgt geändert: 

„Die Parteien stimmen überein, dass die Vergütung des Auftragnehmers für das Jahr 
2023 quartalsweise nach Maßgabe folgender Formel angepasst wird:  
 

Vergütung LVP x Planmengenanteil LVP x 11.137tt =  angepasste 
Vergütung LVP 

 

Vergütung LVP = Vergütung des Auftragnehmers gemäß § 13 
Absatz 1  

 

Planmengenanteil LVP 

 

= gem. § 5 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 10 mitgeteilter 
Planmengenanteil 

 
Die Anpassung der Vergütung erfolgt mit Wirkung zum Beginn des jeweils betroffenen 
Quartals. Die Anwendung der weiteren Regelungen des Leistungsvertrages zur 
Anpassung der Vergütung bleibt hiervon unberührt.“ 

 

5. § 13 Abs. 1 des Vertrages wird mit Wirkung zum 01.01.2023 wie folgt geändert: 

 
„Der Auftragnehmer erhält zur Abgeltung aller von ihm gemäß diesem Vertrag zu 

erbringenden Leistungen folgende Vergütungen: 

Vergütung nach Planmengenanteil LVP für das Leistungsjahr 2023: 
11.137 t/a x 166,43 €/t = 1.853.530,91 €/a 

jeweils zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.“  

 

6. Die weiteren Regelungen des Vertrages gelten uneingeschränkt fort und sind auch auf 

diese Verlängerungsvereinbarung anwendbar. 

 

 

Mainz, den …………………    Karlsruhe, den ……………………  

 

 

 

______________________    _____________________________ 

Landbell AG für Rückhol-Systeme    TSK 

     

     




